
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung: 
Entscheidung über die Gewährung der sekundären 
Datennutzung 

Vom 5. Oktober 2022 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 Verfahrensordnung (VerfO) in seiner Sitzung am 
5. Oktober 2022 den Antrag von Prof. Dr. Martin Kolditz des Universitätsklinikums Dresden 
unter Berücksichtigung der Stellungnahme der beauftragten Stelle nach 8. Kapitel 1. Abschnitt 
§ 7 Absatz 3 VerfO geprüft und stattgebend entschieden. Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 
10 Absatz 2 VerfO zu veröffentlichenden Informationen sind den Anlagen 1 und 2 zu 
entnehmen.  

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, der 
die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller 
genehmigt.  

 

Berlin, den 5. Oktober 2022 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Der stellvertretende Vorsitzende 

 

Dr. Rolf-Ulrich Schlenker 
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Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 
Antrag von Prof. Dr. med. Martin Kolditz 

An
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Name, Vorname, Titel des 
Antragstellers oder der 
Antragstellerin 

Prof. Dr. med. Martin Kolditz 

Name der Institution oder 
Organisation (sofern mög-
lich) 

Universitätsklinikum Dresden 

Postleitzahl und Ort 01307 Dresden 

E-Mail martin.kolditz@uniklinikum-dresden.de 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestel-
lung (max. 2000 Zeichen) für 
die Veröffentlichung gemäß 
8. Kapitel § 10 VerfO 

Nachanalysen zum bereits genehmigten Pro-
jekt (Ihre Genehmigung vom 18.5.22, Ihr Zei-
chen JuM): 

"Risikofaktoren, Prognose, und Evaluation 
von Risikoscores für Beatmung und Letalität 
bei hospitalisierten Patienten mit ambulant 
erworbener Pneumonie (CAP) mit SARS CoV-
2-lnfektion im Vergleich zu hospitalisierten 
Patienten mit CAP ohne SARS-CoV-2-lnfektion 
in Deutschland" 

Notwendig sind 2 Nachanalysen welche im 
initialen R-Code unsererseits nicht berück-
sichtigt waren, aber vom Studienplan des ur-
sprünglichen genehmigten Projekts abge-
deckt sind: 

1. genaue Deskription der im ursprünglichen 
Studienplan definierten einzelnen Ausschluss-
populationen 

2. multivariable Analysen auch der im ur-
sprünglichen Studienplan definierten Ver-
gleichskohorte "CAP ohne COVID-19" 

 

Anlage 1 zum Beschluss



Anlage 2 zum Beschluss



Anlage 2 zum Beschluss



Anlage 2 zum Beschluss


	Beschluss
	des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung:
	Entscheidung über die Gewährung der sekundären
Datennutzung


	Anlage 1: Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung
	Anlage 2: Selbsterklärung zu potentiellen Interessenkonflikten



